
Adress- und Datensperre

Eine Adress- und Datensperre kann bei der Einwohnerkontrolle beantragt werden. Die Bearbeitung ist

kostenlos.

Gesetzliche Grundlagen

§ 22. 1 Die betroffene Person kann die Bekanntgabe ihrer Personendaten an Private sperren lassen,

wenn das öffentliche Organ aufgrund einer spezialgesetzlichen Bestimmung Personendaten

voraussetzungslos bekannt geben kann.

Nachstehende Unterlagen müssen Sie persönlich, schriftlich oder per E-Mail einreichen:

Formular Adress- und Datensperre [pdf, 323.72 KB]

Trotz Datensperre haben Anspruch auf Auskunft:

Amtsstellen

Private Personen, die nach §22 des Informations- und Datenschutzgesetzes ein Interesse

glaubhaft machen können

Zuständige Abteilung

Einwohnerkontrolle

https://www.nuerensdorf.ch/route/cms-index-redirectEmailLink/email/bWFpbHRvJTNBZWlud29obmVya29udHJvbGxlJTQwbnVlcmVuc2RvcmYlMkVjaA%3D%3D
https://www.nuerensdorf.ch/public/upload/assets/219/Gesuch%20Datensperre%20-%20Formular.pdf?fp=3
https://www.nuerensdorf.ch/verwaltung/verwaltungsstellen/sicherheitsabteilung/einwohnerkontrolle.html/21/unit/17

